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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Jugendhilfeausschuss 25.11.2010

 
 
 
Änderung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt vom 
16.07.2009 
Hier: Beteiligungsverfahren mit den Beiräten nach § 18 Abs. 3 KitaG SH 
 
 
 
Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung vom 26.08.10 haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses einstimmig 
beschlossen: 
 
„Der Jugendhilfeausschuss nimmt den folgenden Entwurf für die Änderung der Satzung für 
die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt zur Kenntnis und bittet die Verwaltung, 
auf der Grundlage dieses Entwurfs das Beteiligungsverfahren mit den Beiräten nach § 18 
Abs. 3 Kindertagesstättengesetz (KitaG) durchzuführen: 
 
§ 8  Allgemeines zu den Betreuungsgebühren 
 
§ 8 Nr. 1 Satz 3    - wird gestrichen - 
 
Die Änderung soll rückwirkend zum 01.08.2010 in Kraft treten.“ 
 
Die Verwaltung hat daraufhin das Beteiligungsverfahren mit den Beiräten der städtischen 
Kindertagesstätten durchgeführt und gleichzeitig auch die Träger der nichtstädtischen 
Kindertagesstätten über die Absicht der Stadt Norderstedt informiert und Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme gegeben. 
 
Bis zum Fristablauf am 08.11.10 haben drei Beiräte eine Stellungnahme abgegeben: 
 
• Kita Pellworminsel (Anlage 1) 
• Kita Tannenhof (Anlage 2) 
• Kita Forstweg (Anlage 3) 
 
Änderungsanträge ergeben sich aus den Stellungnahmen nicht. 
 
Von den Trägern sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 


